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RS OGH 1964/10/23 7Ob157/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1964

Norm

ZPO §292 Abs1

Rechtssatz

Wenn eine Partei die Richtigkeit und Wirksamkeit der in einer ö5entlichen Urkunde enthaltenen behördlichen

Willenserklärung bekämpfen will, muß sie das mit den Rechtsmitteln gegen die beurkundete behördliche Entscheidung

tun und hat keine Möglichkeit, dies erst im Zivilverfahren auf dem Umweg über die Prüfung der Beweiskraft der

Urkunde zu erreichen.
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